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3. Beim Vorbeifahren an Fahrzeugen, die die Bezeichnung nach § 3.25 Nr. 1 Buchstabe c führen 

und an Fahrzeugen, Schwimmkörpern oder schwimmenden Anlagen, die die Bezeichnung nach 
§ 3.29 Nr. 1 führen, 

müssen andere Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit, wie in Nummer 1 vorgeschrieben, vermindern. Sie 
haben außerdem möglichst weiten Abstand zu halten. 

 
 

§ 6.21 

Zusammenstellung der Verbände 
 

1. Fahrzeuge mit Maschinenantrieb, die einen Verband fortbewegen, müssen über eine ausreichende 
Maschinenleistung verfügen, um die gute Manövrierfähigkeit des Verbandes zu gewährleisten. 

 
2. Fahrzeuge mit Maschinenantrieb dürfen, außer im Fall der Rettung oder Hilfeleistung in Notfällen, 

nur dann zum Schleppen, zum Schieben oder zur Fortbewegung gekuppelter Fahrzeuge verwendet 
werden, wenn dies in ihrem Schiffsattest zugelassen ist. 

 Werden in einem Schubverband oder bei gekuppelten Fahrzeugen ein oder mehrere Fahrzeuge 
mitgeführt, dürfen diese sich sowohl an der Backbordseite als auch an der Steuerbordseite des 
Fahrzeugs mit Maschinenantrieb, das den Verband fortbewegt, befinden.1 

 
3. Fahrgastschiffe, die Fahrgäste an Bord haben, dürfen nicht längsseits gekuppelt fahren; sie dürfen 

weder schleppen noch geschleppt werden, es sei denn, dass dies zum Abschleppen eines 
beschädigten Fahrzeugs erforderlich ist. 

 
 

§ 6.22 

Sperrung der Schifffahrt und gesperrte Wasserflächen 
 
1. Wenn die zuständige Behörde durch ein allgemeines Zeichen A.1 (Anlage 7) bekannt gibt, dass die 

Schifffahrt gesperrt ist, müssen alle Fahrzeuge vor dem Zeichen anhalten. 
 
2. Das Befahren von Wasserflächen, die durch das Tafelzeichen 

a) A.1a (Anlage 7) gekennzeichnet sind, ist allen Fahrzeugen mit Ausnahme der Kleinfahrzeuge 
ohne Maschinenantrieb verboten; 

b) A.12 (Anlage 7) gekennzeichnet sind, ist allen Fahrzeugen mit Maschinenantrieb verboten. 
 
 

§ 6.22a  

Vorbeifahrt an schwimmenden Geräten bei der Arbeit  
sowie an festgefahrenen oder gesunkenen Fahrzeugen 

(Anlage 3: Bilder 50a, 50b, 52) 
 
Es ist verboten, an den in § 3.25 genannten Fahrzeugen an der Seite vorbeizufahren, an der sie 

das rote Licht oder die roten Lichter nach § 3.25 Nr. 1 Buchstabe b und d 

oder 

das Tafelzeichen A.1 (Anlage 7), den roten Ball oder die rote Flagge nach § 3.25 Nr. 1 
Buchstabe b und d 

zeigen. 
 

 
1  Satz 2 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-I-5). 

1.6.2024 
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Abschnitt IV. Fähren 

 
 

§ 6.23 

Verhalten der Fähren 
 
1. Fähren dürfen die Wasserstraße nur überqueren, wenn sie sich vergewissert haben, dass der übrige 

Verkehr eine gefahrlose Überfahrt zulässt und andere Fahrzeuge nicht gezwungen werden, 
unvermittelt ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu ändern. 

 
2. Für nicht frei fahrende Fähren gilt außerdem folgendes: 

a) solange eine Fähre nicht in Betrieb ist, muss sie den Liegeplatz einnehmen, den ihr die 
zuständige Behörde zugewiesen hat. Ist ihr ein Liegeplatz nicht zugewiesen, muss sie so liegen, 
dass das Fahrwasser frei bleibt; 

b) Fähren mit Längsseil, die so verankert sind, dass sie das Fahrwasser sperren können, dürfen auf 
der Fahrwasserseite, die der Verankerung des Seils gegenüberliegt, nur so lange liegen, wie dies 
zum Ein- und Ausladen unbedingt erforderlich ist; während dieser Zeit können näherkommende 
Fahrzeuge von der Fähre das Freimachen des Fahrwassers verlangen, indem sie rechtzeitig 
„einen langen Ton“ geben; 

c) die Fähre darf sich nicht länger im Fahrwasser aufhalten, als der Betrieb es erfordert. 
 

 
Abschnitt V. Durchfahren von Brücken, Wehren und Schleusen 

 
 

§ 6.24 

Durchfahren von Brücken und Wehren: Allgemeines 
 
1. In einer Brücken- oder Wehröffnung gilt § 6.07, es sei denn, das Fahrwasser gewährt hinreichenden 

Raum für die gleichzeitige Durchfahrt. 
 
2. Ist eine Brücken- oder Wehröffnung gekennzeichnet 

a) durch das Tafelzeichen A.10 (Anlage 7), ist die Schifffahrt in dieser Öffnung außerhalb des 
durch die beiden Tafeln dieses Zeichens begrenzten Raumes verboten; 

b) durch das Tafelzeichen D.2 (Anlage 7), wird der Schifffahrt empfohlen, sich in dieser Öffnung in 
dem durch die beiden Tafeln dieses Zeichens begrenzten Raum zu halten. 

 
 

§ 6.25 

Durchfahrt unter festen Brücken 
 
1. Sind bestimmte Öffnungen fester Brücken durch ein allgemeines Zeichen A.1 (Anlage 7) 

gekennzeichnet, ist das Durchfahren dieser Öffnungen verboten. 
 
2. Sind bestimmte Öffnungen fester Brücken gekennzeichnet 

a) durch das Tafelzeichen D.1a (Anlage 7)  

1.12.2009 
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b) Zwischen km 775,50 und km 785,50 ist das Segeln ohne Erlaubnis nach § 1.23 untersagt. 

 
6. Wesel 

 Vor dem Einfahren in den Wesel-Datteln-Kanal müssen alle Talfahrer auf Strom aufdrehen und 
dürfen erst dann einfahren, wenn sie stromrecht liegen und die Kanaleinfahrt zu übersehen ist. 

 
7. Mit Ausnahme der Nummern 2 und 5 Buchstabe b findet diese Bestimmung auf Kleinfahrzeuge 

keine Anwendung. 
 

 
§ 9.081 

 
Nachtschifffahrt auf der Strecke Bingen - St. Goar 

 
Zwischen Bingen (km 530,00) und St. Goar (km 556,00) ist die Fahrt nachts nur Fahrzeugen erlaubt, 
die Sprechfunk auf den Kanälen 10 (Schiff-Schiff) oder 04 und in der Talfahrt Radar benutzen. 
 
 

§ 9.09 
 

Beschränkung der Schifffahrt 
zwischen Bad Salzig (km 564,30) und Gorinchem (km 952,50) 

 
1. Sobald sich zwischen Bad Salzig (km 564,30) und Gorinchem (km 952,50) Schubverbände und 

gekuppelte Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 186,50 m oder einer Breite von mehr als 
22,90 m einer Strecke nähern, in der sich noch nicht wahrzunehmende Fahrzeuge befinden können, 
müssen sie auf dem von der zuständigen Behörde zugewiesenen Kanal ihre Formation und ihren 
Standort angeben und diese Angaben so oft wie notwendig wiederholen. 

 

 
1  § 9.08 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-I-7). 

1.6.2024 
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2. Zu Tal fahrende Schubverbände und gekuppelte Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 186,50 m 

oder einer Breite von mehr als 22,90 m dürfen zu Berg fahrenden Schubverbänden, gekuppelten 
Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit einer Länge von mehr als 110 m auf den Strecken zwischen 

km 575,50 und km 578,50 (Oberspay), 
km 606,50 und km 608,50 (Weissenthurm), 
km 635,00 und km 637,50 (Unkel), 
km 720,50 und km 723,00 (Benrath), 
km 740,00 und km 744,00 (Düsseldorf) und 
km 784,50 und km 786,50 (Baerl) 

 nicht begegnen. 

 Zu diesem Zweck sind folgende Bestimmungen von den vorgenannten Schubverbänden und 
gekuppelten Fahrzeugen zu beachten: 
a) bei der Annäherung an diese Strecken müssen sich diese Schubverbände und gekuppelten 

Fahrzeuge mehrmals auf Kanal 10 über Sprechfunk melden; 
b) ist vorauszusehen, dass eine Begegnung mit zu Tal fahrenden Schubverbänden oder gekuppelten 

Fahrzeugen stattfinden wird, müssen zu Berg fahrende Schubverbände, gekuppelte Fahrzeuge 
und Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 110 m unterhalb der Strecken anhalten, bis die 
Talfahrer diese durchfahren haben; 

c) sind zu Berg fahrende Schubverbände, gekuppelte Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit einer Länge 
von mehr als 110 m bereits vorher in die Strecken hineingefahren, müssen zu Tal fahrende 
Schubverbände und gekuppelten Fahrzeuge oberhalb der Strecken anhalten, bis die Bergfahrer 
diese durchfahren haben. 

3. Zwischen der Spyck'schen Fähre (km 857,40) und Gorinchem (km 952,50) dürfen die in Nummer 1 
genannten Schubverbände und gekuppelten Fahrzeuge nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde 
zusammengestellt oder aufgelöst werden. 

 
 

§ 9.10 

Bezeichnung und Fahrregeln von Mehrzweckfahrzeugen der  
französischen Armee und der Bundeswehr 

 
1. Die Mehrzweckfahrzeuge  

a)1 der französischen Armee zwischen Basel (km 168,39) und Lauterburg (km 352,00) und 
b) der deutschen Bundeswehr zwischen den Schleusen Iffezheim (km 334,00) und der Spyck'schen 

Fähre (km 857,40) 
führen während der Fahrt bei Nacht die Lichter nach § 3.08 Nr. 1 und etwa 1 m oberhalb des 
Topplichtes zusätzlich ein von allen Seiten sichtbares gelbes gewöhnliches Funkellicht oder ein von 
allen Seiten sichtbares gelbes helles Funkellicht, das bei Nacht und bei Tag eingeschaltet sein muss. 

2. Die Fahrzeuge nach Nummer 1 verhalten sich während der Fahrt grundsätzlich wie Kleinfahrzeuge. 
Die §§ 6.02 und 6.02a Nr. 1 und 3 sind anzuwenden. 

 
 

§ 9.11 

Fahrt bei unsichtigem Wetter unterhalb der Spyck'schen Fähre 
 
 Unterhalb der Spyck'schen Fähre (km 857,40) müssen sich die Fahrzeuge bei unsichtigem Wetter in 

Fahrtrichtung soweit wie möglich rechts halten. Die §§ 6.04 und 6.05 gelten nicht. 
 

 
1  Buchstabe a wurde definitiv angenommen (Beschluss 2012-II-14). 

1.12.2013 
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KAPITEL 14 
 

VORSCHRIFTEN FÜR DIE REEDEN 
AUF DEM RHEIN 

 
 

§ 14.01 

Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die Grenzen der Reeden werden am Ufer durch das Tafelzeichen C.4 (Anlage 7) mit einer 

quadratischen weißen Zusatztafel mit dem Buchstaben „R“ bezeichnet; gegebenenfalls kann das 
Zeichen durch eine dreieckige weiße Zusatztafel ergänzt sein, auf der in schwarzen Zahlen die 
Länge der Reede angegeben ist. 

 
2. Auf den Reeden dürfen Fahrzeuge nur stillliegen 
 

a) auf den nach § 7.06 gekennzeichneten Liegestellen; 
 
b) zum Zwecke des Ladens oder Löschens an den hierfür bestimmten Stellen, zu denen die 

Zufahrten je nach Bedarf freigehalten werden müssen. 
 
3. Fahrzeuge, für die keine besonders gekennzeichneten Liegestellen vorgesehen sind, dürfen auf den 

Reeden nur dann stillliegen, wenn ihnen von der zuständigen Behörde ein Liegeplatz zugewiesen 
wird. 

 
4. Auf den Reeden dürfen bis zu drei Fahrzeuge nebeneinander liegen, sofern nicht durch die 

Bestimmungen für die einzelnen Reeden diese Anzahl eingeschränkt oder nach § 7.05 Nr. 2, 3 oder 
4 eine andere Regelung getroffen wird. 

 
 

§ 14.02 
 

Basel 
 

1.1 Die Reede von Basel erstreckt sich am rechten Ufer von km 167,82 bis km 169,99. 
 
2. Für Fahrzeuge, die keine Bezeichnung nach § 3.14 führen müssen, werden am rechten Ufer 

bestimmt: 
a) Liegestelle „Uferplatz – GMS 1 und 2)“ von km 167,88 (unterhalb der Dreirosenbrücke) bis km 

168,09; 
b) Liegestelle „Rheinquai-Wiesemündung“ von km 169,19 bis km 169,33; 
c) Liegestelle „Rheinquai-Dreiländereck“ von km 169,61 bis km 169,72; 

sie kann in der Zeit vom 1. November bis zum 15. März benutzt werden, außerhalb dieser Zeit 
nur mit Erlaubnis des Hafenmeisters. 

 
3. Für Fahrzeuge, die die Bezeichnung nach § 3.14 Nr. 1 führen müssen, wird am rechten Ufer 

bestimmt: 
Liegestelle „Oberer Klybeckquai – TMS 1 und 2)“ von 168,09 bis km 168,33. 

 

 
1  Nummer 1 bis 3 wurden definitiv angenommen (Beschluss 2012-II-14). 

1.12.2013 
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4. Fahrzeugen, die eine Bezeichnung nach § 3.14 Nr. 2 oder 3 führen müssen, ist das Liegen nur mit 

Erlaubnis der Schweizerischen Rheinhäfen gestattet. Die Liegeplätze werden von Fall zu Fall vom 
Hafenmeister zugewiesen. 

 
5. Die auf Tafeln am Ufer angegebenen Liegestellenbreiten gelten nur bei Wasserständen ab 7,00 m 

am Pegel Basel-Rheinhalle. 
 
 

§ 14.031 

Mannheim-Ludwigshafen 
 

1. Die Reede erstreckt sich vor Mannheim am rechten Ufer von km 412,50 bis km 417,16 und von 
km 423,50 bis km 431,80 sowie vor Ludwigshafen am linken Ufer von km 419,72 bis km 424,83 
und von km 425,50 bis km 431,90. 

 
2. Für Fahrzeuge, die keine Bezeichnung nach § 3.14 führen müssen, werden bestimmt: 
 

a) Liegestellen am rechten Ufer 

i. vor Mannheim-Rheinau 
von km 413,10 bis km 414,25, 
von km 414,56 bis km 414,90, 
von km 415,50 bis km 416,75, 

 
ii. vor Mannheim 

von km 423,50 bis km 424,00, 
von km 425,36 bis km 427,00, 
von km 428,93 bis km 429,42. 

 
b) Liegestelle am linken Ufer vor Ludwigshafen von km 425,50 bis km 426,20. 

 
3. Für die Fahrzeuge, die die Bezeichnung nach § 3.14 Nummer 1 führen müssen, werden bestimmt: 

a) Liegestellen am rechten Ufer 
von km 413,10 bis km 413,40, 
von km 430,20 bis km 430,70. 

b) Liegestelle am linken Ufer von km 421,60 bis km 422,00. 
 
4. Für die Fahrzeuge, die die Bezeichnung nach § 3.14 Nummer 2 führen müssen, wird bestimmt: 

Liegestelle am rechten Ufer von km 430,75 bis km 431,10. 
 
5. Für Fahrzeuge, die bei der BASF Aktiengesellschaft laden oder löschen wollen oder dort geladen 

oder gelöscht haben, wird bestimmt: 

Liegestelle am linken Ufer von km 426,20 bis km 431,47. 

 
1  § 14.03 wurde definitiv angenommen (Beschluss 2023-I-6). 

1.6.2024 
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